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An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Stefan Weber, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

nachrichtlich: 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 

01. Dezember 2022

Antworten der Landesregierung zu den Fragen der SPD-Fraktion zur Nachschiebe-

liste zum Haushaltsentwurf 2022; hier Epl. 05 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

anliegend übersende ich Ihnen die Antworten der Landesregierung zu den Fragen zur 

Nachschiebeliste 2022 – Epl. 05. Ich bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Heinold 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
 Umdruck 19/6809

heike.krumbeck
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SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein 

 
 
Fragen der SPD-Fraktion zur Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2022 
– Umdruck 19/6735 
 

Seite NSL Titel Zweckbestimmung/ 
Zweckzusammenhang 

Frage 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0501 TG 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt “Kooperative 

Personaldienste 

Schleswig-Holstein 

und Freie und Hanse-

stadt Hamburg“ 

 

 

 

 

 

Warum können vorzeitig Stellen im Pro-

jekt KoPers wegfallen? Welche Folgen 

hat das für den Fortgang des Projektes? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Ende 2021 werden bereits fünf Stellen in 

der TG 64 unbesetzt sein. Die weiteren 

fünf kw-Vermerke können durch Umbu-

chung auf andere Stellen des Einzelpla-

nes vorzeitig realisiert werden. Dies hat 

keine Folgen für den Projektfortgang. 

 

48 

 

 

 

 

 

 

0505.00.422 01 

 

 

 

 

 

 

Bezüge und Neben-

leistungen der plan-

mäßigen Beamtinnen 

und Beamten (Richte-

rinnen und Richter) 

 

 

Wofür wird die neue Stelle im FM benö-

tigt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Die Stelle wird für die IT-Koordination für 

die Fahndungsdienste benötigt (vgl. Stel-

lenplan Seite 16 – lfd. Nr. 10). 
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0506.00.422 01 

 

 

 

 

 

 

Bezüge und Neben-

leistungen der plan-

mäßigen Beamtinnen 

und Beamten (Richte-

rinnen und Richter) 

 

 

Wofür werden die neuen Stellen im FM 

benötigt? 

 

Antwort der Landesregierung: 

Zwei neue Stellen werden für die Stär-

kung der Fachaufsicht GMSH benötigt 

(vgl. Stellenplan Seite 16 – lfd. Nr. 11). 

 

 

Stellenplan 

17 

 

 

0501.00.422 01 

 

 

 

Fachaufsicht GMSH 

 

 

Welche konzeptionellen Überlegungen 

bzw. auf welcher Basis wird die Stärkung 

der Fachaufsicht GMSH vorgenommen? 
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Zweckzusammenhang 
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Antwort der Landesregierung: 

Grundlage der Steuerungsaufgaben des 

FM zu den „Budgetfragen des Epl 12“ und 

der Steuerung der Planungskapazitäten 

in der GMSH bilden die Investgespräche 

des FM und die von der GMSH auf dieser 

Grundlage geführten Investdateien. 

Das FM wird eine dynamische „Bauinves-

titionscontrollingliste-FM“ (BIC-FM) unter 

Einhaltung der Budgetvorgaben aufbauen 

und als Controlling Instrument der Fach-

aufsicht über die GMSH zum Haushalt 

2022 implementieren. 

Mit dem sich mittelfristig auf dem hohen 

Ausgabenniveau verstetigendem  

Gesamtbauvolumen und den erhöhten 

Anforderungen im Zusammenhang mit 

der Umsetzung der Einzelstrategie „Bau-

en und Bewirtschaften von Landesliegen-

schaften“ sind auch die baufachlichen 

und betriebswirtschaftlichen Personal-

kapazitäten zur Stärkung der Fachauf-

sicht im FM aufzustocken. Darüber  

hinaus erfolgt auch eine strategische 

Steuerung der verstärkten Fachaufsicht 

über die GMSH. Des Weiteren ist eine 

intensivere Begleitung der GMSH über 

den gesamten Bauprojektverlauf und den 

sich anschließenden Gebäudelebens-

zyklus durch die Fachaufsicht beabsich-

tigt. 

 

 

 




